
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
GK Produktions- und Handels GmbH, Nordstemmen 

I. Vertragsschluss, Allgemeines
1) Allen Lieferungen durch den Lieferer liegen diese Verkaufsbe-
dingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen 
zugrunde. Entgegenstehenden, abweichende oder ergänzende 
Einkaufs- oder Geschäftsbedingungen des Bestellers wird seitens 
des Lieferers vorsorglich widersprochen; solche Einkaufs- oder 
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auf-
tragsannahme nicht Vertragsinhalt und gelten nur, wenn sie durch 
den Lieferer schriftlich bestätigt sind. 
2) Diese Verkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass dies bei dem 
Abschluss derartiger Folgegeschäfte ausdrücklich erwähnt oder 
vereinbart werden muss.
3) Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – erst mit 
der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande, d.h. in 
Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax). Vorher abgegebe-
ne Angebote des Lieferers sind grundsätzlich freibleibend. 
4) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Lieferer und dem Besteller 
zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt, einschließlich dieser Verkaufsbe-
dingungen. Der schriftliche Vertrag gibt alle Abreden zwischen den 
Parteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche 
Zusagen des Lieferers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 
unverbindlich und mündliche Abreden der Parteien werden durch 
den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht ausdrücklich aus 
ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 
5) Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art 
– auch in elektronischer Form – sämtliche Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Die Parteien verpflichten sich, von der anderen Partei als 
vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit deren 
Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.
6) Vereinbarungen über Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verfügbar-
keit des Liefergegenstandes gelten nur dann als Garantie, wenn sie 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Als Beschaffenheit der 
Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Lieferers 
als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
des Lieferers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffen-
heitsangabe der Lieferungen dar. 
7) Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes er-
gibt, ist der Lieferer berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 
sechs Wochen nach seinem Zugang beim Lieferer, und sofern die 
Ware beim Lieferer vorhanden ist, innerhalb von 10 Tagen anzuneh-
men. Der Lieferer ist auf eine sechswöchige Annahmefrist ange-
wiesen, da die Zulieferer des Lieferers für ihre Werksbestätigungen 
an den Lieferer in der Regel bis zu sechs Wochen benötigen. Die 
Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) 
oder durch Auslieferung der Ware an den Besteller erklärt werden.
8) Der Besteller darf Ansprüche aus mit dem Lieferer geschlossenen 
Rechtsgeschäften nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
abtreten.
9) Ausführungsabweichungen (Form, Farbe, Gewicht, etc.) sind in 
handelsüblichen Toleranzen gestattet. Der Lieferer ist bis zu 15% 
Mehr-, oder Minderlieferung berechtigt.
10) Für die Zweckeignung der Ware haftet ausschließlich der 
Besteller.

II. Preise und Zahlungsbedingungen
1) Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager ein-
schließlich Verladung im Lager, jedoch ausschließlich Verpackung 
und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Wenn zwischen Vertragsab-
schluss und Lieferung auf Grund veränderter Rechtsnormen zusätzli-
che oder erhöhte Beschaffungskosten – insbesondere Steuern, Zölle 
und zollamtliche Untersuchungsgebühren – anfallen, ist der Lieferer 
berechtigt, den vereinbarten Verkaufspreis nachträglich entspre-
chend anzupassen.
2) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Der 
Lieferer ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 
gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt 
erklärt der Lieferer spätestens mit der Auftragsbestätigung.
3) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in 
Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils gelten-
den gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Der Lieferer behält 
sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch des Lieferers auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

4) Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen 
aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegen-
ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
5) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch 
des Lieferers auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Bestellers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens), so ist der Lieferer nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Die 
gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt.

III. Lieferzeit, Folgen bei Lieferverzögerung
1) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragspar-
teien. Sie ist allerdings nur dann verbindlich, wenn sie zwischen den 
Parteien schriftlich vereinbart ist. Ihre Einhaltung durch den Lieferer 
setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 
zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm 
obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. die Leistung einer Anzahlung, 
erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu 
vertreten hat.
2) Sofern der Lieferer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit 
der Leistung), wird der Lieferer der Besteller hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht 
verfügbar, ist der Lieferer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers 
wird der Lieferer unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfüg-
barkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch die Zulieferer des Lieferers, 
wenn der Lieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
hat, weder ihm noch seinen Zulieferer ein Verschulden trifft oder der 
Lieferer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.
3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis 
zu ihrem Ablauf das Lager des Lieferers verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft gemeldet ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller 
erforderlich.
4) Verzögert sich der Versand des Liefergegenstandes aus Gründen, 
die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, die durch die Verzö-
gerung entstandenen Kosten berechnet.
5) Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Ar-
beitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbe-
reiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn 
und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Dauern 
die benannten Umstände länger als 6 Monate an, so steht es beiden 
Parteien frei, vom Kaufvertrag zurückzutreten, ohne dass gegensei-
tige Ausgleichspflichten entstehen mit Ausnahme der Rückführung 
eventuell bereits geleisteter Anzahlungen, denen infolge des Rück-
tritts keine angemessene Gegenleistung mehr gegenübersteht. 
6) Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang 
endgültig unmöglich wird. Wenn bei einer Bestellung die Ausführung 
eines Teils der Lieferung unmöglich wird und der Besteller ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat, so 
kann er von dem Vertrag hinsichtlich des besagten Teils der Liefe-
rung zurücktreten. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf 
die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt 
bei Unvermögen des Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt VII. Wird die 
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich, von deren Vornah-
me die Durchführung des Gesamtvertrages wesentlich abhängt, 
so kann der Besteller darüber hinaus von dem Gesamtvertrag 
zurücktreten. 
7) Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des An-
nahmeverzuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein 
oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung 
verpflichtet.
8) Setzt der Besteller dem Lieferer – unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist 
zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er 
verpflichtet sich, auf Verlangen des Lieferers in angemessener Frist 
zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. 
9) Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließ-
lich nach Abschnitt VII. dieser Verkaufsbedingungen. 

IV. Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug
1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die 
Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und 
Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestim-
mungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 

vereinbart ist, ist der Lieferer berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) 
selbst zu bestimmen.
2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den 
Besteller über. Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarun-
gen geht die Gefahr beim Versendungskauf auf den Besteller über, 
wenn der Liefergegenstand das Lager des Lieferers verlassen hat 
bzw. an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Dritten übergeben worden ist, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch 
andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und 
Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen 
gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften 
des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 
steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.
3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwir-
kungshandlung oder verzögert sich die Lieferung des Lieferers aus 
anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist der Lieferer 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Bei Lagerung 
durch den Lieferer betragen die Lagerkosten pro abgelaufene Woche 
0,5%, im Ganzen aber höchstens 5 % des Rechnungsbetrages 
der zu lagernden Liefergegenstände bzw. 10 % des Rechnungsbe-
trages für den Fall der endgültigen Nichtabnahme, beginnend mit 
der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren 
Schadens und der gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 
bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldan-
sprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, 
dass dem Lieferer überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
4) Teillieferungen sind zulässig, wenn die Teillieferung für den Bestel-
ler im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar 
ist, die Lieferung der restlichen bestellten Waren sichergestellt ist 
und dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn der Besteller hat sich zur 
Übernahme dieser Kosten bereit erklärt).

V. Eigentumsvorbehalt
1) Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand 
bis zum Eingang aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich ge-
schuldete Nebenleistungen – aus dem Liefervertrag vor und bis zur 
Begleichung eines für ihn aus dem Kontokorrentverhältnis ergeben-
den Guthabens vor.
2) Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versi-
cherung nachweislich abgeschlossen hat.
3) Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch 
zur Sicherung übereignen. Bei Stellung eines Antrags auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, Pfän-
dungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.
4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefer-
gegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur 
Herausgabe des Liefergegenstandes an den Lieferer verpflichtet. 
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung 
des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrag. Der Lieferer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 
heraus zu verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt 
der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Lieferer diese 
Rechte nur geltend machen, wenn er dem Besteller zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
5) Der Besteller ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
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(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verar-
beitung, Vermischung oder Verbindung der Waren entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Lieferer als Hersteller 
gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der 
Lieferer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verar-
beiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentums-
vorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des Liefe-
rers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Lieferer ab. 
Der Lieferer nimmt die Abtretung an. Die in Ziffer 3 des Abschnitts 
V. genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der 
abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben dem 
Lieferer ermächtigt. Der Lieferer verpflichtet sich, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber dem Lieferer nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und der Lieferer den Eigentumsvorbehalt 
nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Ziffer 4 des Abschnitts V. 
geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann der Lieferer verlangen, 
dass der Besteller dem Lieferer die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der Lieferer 
in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur weiteren 
Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren zu widerrufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderun-
gen des Lieferers um mehr als 10%, wird der Lieferer auf Verlangen 
des Bestellers Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben. 
6) Der Besteller hat dem Lieferer Zugriffe Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände oder auf die 
abgetretenen Forderungen sofort schriftlich mitzuteilen.

VI. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
1) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am verein-
barten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung bei ihrer 
Übernahme unverzüglich
(a) nach Stückzahl, Gewichten und Verpackung zu untersuchen und 
etwaige Beanstandungen hierzu auf dem Lieferschein oder Fracht-
brief zu vermerken, und
(b) mindestens stichprobenweise, repräsentativ, eine Qualitätskon-
trolle vorzunehmen, hierzu in angemessenem Umfang die Verpak-
kung (Kartons, Säcke, Dosen, Folien etc.) zu öffnen und die Ware 
selbst, nach äußerer Beschaffenheit zu prüfen.
2) Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Käufer die nachstehen-
den Formen und Fristen zu beachten:
(a) Die Rüge hat bis zum Ablauf des Werktages zu erfolgen, der 
auf die Anlieferung der Ware am vereinbarten Bestimmungsort bzw. 
ihrer Übernahme folgt. Bei der Rüge eines verdeckten Mangels, 
der trotz ordnungsgemäßer Erstuntersuchung gem. vorstehender 
Ziffer 4 des Abschnitt VI. zunächst unentdeckt geblieben ist, gilt eine 
abweichende Fristenregelung, wonach die Rüge bis zum Ablauf des 
auf die Feststellung folgenden Werktages zu erfolgen hat, längstens 
aber binnen zwei Wochen nach Anlieferung der Ware bzw. deren 
Übernahme.
(b) Die Rüge muss uns innerhalb der vorgenannten Fristen schrift-
lich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Fax detailliert zugehen. 
Eine fernmündliche Mängelrüge reicht nicht aus. Mängelrügen ge-
genüber Handelsvertretern, Maklern oder Agenten sind unbeachtlich.
(c) Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels 
eindeutig zu entnehmen sein.
(d) Der Besteller ist verpflichtet, die beanstandete Ware am Unter-
suchungsort zur Besichtigung durch den Lieferer, seines Lieferanten 
oder von dem Lieferer beauftragte Sachverständige bereitzuhalten.
3) Beanstandungen in Bezug auf Stückzahl, Gewichte und Ver-
packung der Ware sind ausgeschlossen, sofern es an dem nach 
vorstehender Ziffer 4. (a) des Abschnitt VI. erforderlichen Vermerk 
auf Lieferschein oder Frachtbrief fehlt. Ferner ist jegliche Rekla-
mation ausgeschlossen, sobald der Besteller die gelieferte Ware 
vermischt, weiterverwendet, weiterveräußert oder mit ihrer Be- oder 
Verarbeitung begonnen hat.
4) Nicht form- und fristgerecht bemängelte Ware gilt als genehmigt 
und abgenommen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist der Haftung des Liefe-
rers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausge-
schlossen.

VII. Gewährleistung
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer  
unter Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VIII – 
Gewähr wie folgt:

1) Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In al-
len Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei 
Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch 
wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß  
§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlos-
sen, wenn die mangelhafte Ware durch den Besteller oder einen 
anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 
weiterverarbeitet wurde.
2) Grundlage der Mängelhaftung des Lieferers ist vor allem die über 
die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinba-
rung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschrei-
bungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder vom 
Lieferer (insbesondere in Katalogen oder auf der Internet-Homepage 
des Lieferers) öffentlich bekannt gemacht wurden.
3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des 
Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernimmt 
der Lieferer jedoch keine Haftung.
4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Lieferer zunächst 
wählen, ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatz-
lieferung) leistet. Das Recht des Lieferers, die Nacherfüllung unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
5) Der Lieferer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
6) Der Besteller hat dem Lieferer die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat der Besteller dem Lieferer die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache 
noch den erneuten Einbau, wenn der Lieferer ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet war.
7) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten trägt bzw. er-
stattet der Lieferer nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Lieferer vom 
Besteller die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) 
ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 
den Besteller nicht erkennbar.
8) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und vom Lieferer Ersatz 
der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von 
einer derartigen Selbstvornahme ist der Lieferer unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht 
besteht nicht, wenn der Lieferer berechtigt wäre, eine entsprechende 
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist erfolg-
los abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 
ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch 
kein Rücktrittsrecht.
10) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von Abschnitt VIII. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

VIII. Haftung
1) Soweit sich aus diesen Verkaufsbedingungen einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Lie-
ferer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
2) Auf Schadensersatz haftet der Lieferer – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lieferer 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen 
Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit,
(b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Lieferers 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schadens begrenzt.
3) Die sich aus Ziffer 2 des Abschnitts VIII. ergebenden Haftungs-
beschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. 

zugunsten von Personen, deren Verschulden der Lieferer nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit 
der Lieferer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie 
für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche 
des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.
4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Lieferer 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht 
des Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausge-
schlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen.

IX. Verjährung
1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein 
Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme.
2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um eine Sache, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf 
Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben 
auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. 
§ 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445 b BGB).
3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch 
für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche 
des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn 
die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 
199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers gem. Abschnitt VIII. Ziffer 
2 Satz 1 und Satz 2 (a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 
verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungs-
fristen.

X. Leergut
Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer Leergut (Gitterboxen, 
Europaletten, etc.) in gleicher Art, Menge und gleichen Wertes 
zurückzugeben, wie er es zum Zwecke der Anlieferung erhalten hat. 
Das Leergut ist dabei nach den hygienischen Vorschriften in gerei-
nigtem Zustand zurückzugeben. Ist dem Besteller die Rückgabe an 
den Lieferer bei Anlieferung der Ware nicht möglich, so hat er unver-
züglich und auf eigene Kosten für den Ausgleich des Leergutkontos 
zu sorgen (Bringschuld). Gerät der Besteller mit der Rückgabe des 
Leerguts in Verzug, so kann der Lieferer nach einer angemessenen 
Nachfristsetzung die Rücknahme verweigern und vom Besteller 
Schadensersatz in Geld verlangen.

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1) Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Verkaufsbe-
dingungen und unter deren Einbeziehung geschlossenen Vereinba-
rungen ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Lieferer und dem 
Besteller gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere 
des UN-Kaufrechts.
2) Ist der Besteller Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des 
Lieferers in D-31171 Nordstemmen. Entsprechendes gilt, wenn der 
Besteller Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Der Lieferer ist jedoch in 
allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gemäß diesen Verkaufsbedingungen (Ziffer 1 Abschnitt 
IV.) bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen 
Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt.
3) Erfüllungsort für alle Lieferungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
D-31171 Nordstemmen, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
4) Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen unwirksam, 
nichtig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit aller sonstigen Bestimmungen 
dieser Verkaufsbedingungen oder sonstiger Vereinbarungen nicht 
berührt. Der Besteller und der Lieferer sind im Falle einer unwirksa-
men Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame und zumutbare 
Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von ihnen mit der unwirksa-
men Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe 
kommt.
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